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RS OGH 1975/6/3 5Ob74/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1975

Norm

ABGB §170a

Rechtssatz

Es ist nicht der Zweck der Einräumung eines Besuchsrechtes, das Kind zu veranlassen, einen Mann als seinen Vater

anzuerkennen, sondern den auf der Blutsverwandtschaft beruhenden Zusammenhang zwischen den Eltern und dem

Kind aufrecht zu erhalten (Mutter hat das nunmehr zehnjährige Kind über seinen leiblichen Vater nicht aufgeklärt).

Entscheidungstexte

5 Ob 74/75
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